
 

 

Merkblatt  
zur Gewährung von Förderungen aus dem Kooperationsprogramm des Landes Berlin zur  

„Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kita/Schule und Sportverein“  
 
1. Grundlage: 
Das Programm „Kita/Schule und Sportverein basiert auf der Förderrichtlinie, die 2025 zwischen 
SenBJF und dem Landessportbund Berlin (LSB) ausgearbeitet wurde.  
 
2. Bearbeitung der Anträge: 
Die Anträge auf Förderung werden vom LSB (Abteilung Finanzen und Service, Team 
Fördermittelmanagement) bearbeitet. 
 
3. Wer kann Förderung bekommen? 
Nur Sportvereine und -organisationen, die als gemeinnützig anerkannt sind und die Förderung des 
Sports als Zweck haben, können Gelder bekommen. Sie müssen dem LSB eine gültige 
Steuerbescheinigung vorlegen. 
 
4. Kein Anspruch: 
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Förderung. Gelder gibt es nur, wenn das Land Berlin Geld 
bereitstellt. 
 
5. Was wird gefördert? 

• Sportangebote (z. B. AGs oder Projekte) an Schulen und KItas 
• Angebote, bei denen Vereine mit Schulen/ Kitas zusammenarbeiten 

Ziel ist, Kinder und Jugendliche zu fördern, besonders solche, die Unterstützung brauchen. 
• Auch Projekte zu Themen wie Gesundheit, Integration oder Gewaltprävention können 

gefördert werden. 
 

6. Wie oft sollen die Angebote stattfinden? 
• Allgemeine Bewegungsangebote: 1–2 Mal pro Woche 
• Talentneste: 2–3 Mal pro Woche 
• Kurse dürfen auch zeitlich begrenzt sein (z. B. nur ein Halbjahr) 

 
7. Kosten: 
Die Teilnahme ist kostenlos. Wenn Vereine von den Kindern Geld verlangen, wird die Förderung 
zurückgenommen. 
 
 



 
8. Übungsleiterinnen und Übungsleiter: 

• In der Regel wird eine Person pro Angebot gefördert. 
• Bei größerem Betreuungsbedarf sind zwei möglich – der LSB überprüft erhöhten 

Betreuungsbedarf 
• Übungsleitende brauchen eine gültige Lizenz (mind. Stufe C) oder eine vergleichbare 

Ausbildung. 
• Vor Beginn müssen sie ein erweitertes Führungszeugnis sowie ihren Masernschutz 

vorlegen. 
 

9. Höhe der Förderung pro Stunde: 
• Kita: 20 € / 60 Minuten 
• Schule: 30 € / 90 Minuten 
• Förderschule: 40 € / 90 Minuten 
• Sportkarussell: 40 € / 90 Minuten 
• Sondermaßnahmen (z. B. Sportfeste): 15 € / 90 Minuten 

Wenn jemand keine Lizenz hat, gibt es weniger Geld: 
• Kita: 15 € / 60 Minuten 
• Schule: 20 € / 90 Minuten 
• Förderschule: 30 € / 90 Minuten 
• Sportkarussell: 30 € / 90 Minuten 

 
10. Sachkosten: 
Vereine können zusätzlich Geld für Sportmaterial, Werbung, Medaillen usw. beantragen. 
 
11. Verwaltungskosten: 
Bei Sportangeboten kann eine Pauschale von 5 % der Honorarkosten beantragt werden. 
 
12. Antragsfristen: 

• Bis 31. Oktober des Vorjahres beim LSB einreichen. 
• Für Angebote im 2. Halbjahr (Sommerferien bis Winterferien): bis 31. Juli. 
• Es darf erst gestartet werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. 
• Anträge sollen über das Online-Förderportal des LSB gestellt werden. 

 
13. Bewilligung: 
Der LSB bewilligt die Fördermittel mit einem Vertrag, der genaue Regeln enthält. 
 
 
 
 



14. Abrechnung: 
Vereine müssen Zwischen- und Endabrechnungen einreichen: 

• Teilnehmerliste (mit Namen, Alter, Unterschriften) 
• Sachbericht 

Nach Prüfung werden die Kosten erstattet. 
 
15. Versicherung: 

• Übungsleitende sind über den LSB versichert. 
• Kinder und Jugendliche sind über das Land Berlin versichert. 

 
16. Änderungen: 
Der Verein muss den LSB sofort informieren, wenn sich etwas ändert (z. B. Kita/Schule wechselt, 
das Angebot endet). 
 
17. Bei Nichteinhaltung: 
Wenn Termine oder Vorgaben nicht eingehalten werden, kann die Förderung gestrichen werden — 
auch für das nächste Jahr. 
 


